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Herr Dr. Gautsehi schloss seine Ausführungen mit dem Hinweis,
dass solange die Frauengefängnisse als Anhängsel unserer Männerstraf-
anstialten bebaindelt werden, keine wertvolle Arbeit zur Resozialisierung
von straffälligen Frauen geleistet werden kann.

Frl. Dr. H. Einse Le. Direktorin einer Frauen s f:rafansta 1t in Frank-
fulrt, wies in ihnen Ausführungen über die Verhältnisse in Deutschland
darauf hin, dass die meisten Frauengefängnisse, ebenso wie diejenigen
in England und Schweden, unter weiblicher Leitung stehen. Der Straf-
Vollzug für Frauen sollt© in jeder Beziehung eigenen Gesetzen folgen,
denn in einem Frauengefängnis müssen Probleme wie Schwangerschaft,
Geburten, sowie die psychologischen und biologischen Eigenheiten der
Frau berücksichtigt werden. In Deutschland wird alles getan, run die
Würde der gefangenen Frau zu wahren, sei es nun dass die Gefangenen
mit „Frau" angeredet werden müssen, oder dass auf ihre äussere Er-
scheinung, ihre Umgangsformen, wie auch auf die Ausgestaltung der
Zellen grossier Wert gelegt wird.

Die beiden Referate machten es deutlich, wie sehr das Problem der
Strafgefangenen Frau bis anhin in der Schweiz vernachlässigt wurde,
und welche Möglichkeiten sich für die Frau in der Leitung neuzeitlicher
Anstalten ergeben. Es liegt nun an uns Frauen, zu verhindern, dass wir
bei den kommenden Neuerungen im Strafvollzug übergangen oder mit
zweitrangigen Lösungen abgefunden werden. " CW

Sland der Frauenstimmrechtsfrage im Kanton Zürich

Am 4. Oktober 1954 wurde im Kantonsrat von K. Zeller, Herrliberg,
folgende Motion eingereicht:

„Der Regierungsrat wird erneut eingeladen, unter den Zürcher-
frauen eine Probeabstimmung über die Wünschbarkeii des Fraumstimm-
rechtes durchzuführen". K. Zeller.

(Die Motion ist noch nicht begründet worden).
Am 11. Oktober 1954 wurde im Kantonsrat von Prof. Dr. Harns

Sehinz, Zürich und Dr. Hermann Häberlin. Zürich, folgende Motion ein-
gereicht :

„In Kanton, Bezirken und Gemeinden haben Sohweizerbürgerinnien,
welche das 20. Altersjahr zurückgelegt haben, in Angelegenheiten der
Schule, der Kirche und der Fürsorge das aktive und passive Wahlrecht".

Prof. Dr. H. Sehinz. Dr. H. Häberlin.
Diese Motion wurde am 18. Oktober 1954 ohne Widerspruch des

Kantonsrates vom Regierungsrat zur Prüfung entgegengenommen.

Am 4./5. Dezember 1954 findet die „Volks"ahstimmung statt über
die Initiative für das integrale Frauenstimmrecht.
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